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Augsburg, 06.07.2017 Nr. 25 

 Außensprechtag des Bezirks Schwaben 

 8. Verordnung des Landkreises Augsburg zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Augsburg – Westliche 

Wälder“ vom 19. Juni 2017 

 15. Sitzung des Jugendhilfeausschusses 

 Bekanntmachung über die Erteilung einer Baugenehmigung 

 Vollzug der Wassergesetze; Bekanntmachung der Verordnung des Landratsamtes Augsburg über das Überschwemmungsgebiet an 

der Singold 

 Vollzug der Wassergesetze; Bekanntmachung der Verordnung des Landratsamtes Augsburg über das Wasserschutzgebiet in der 

Gemeinde Adelsried für die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Adelsried (Tiefbrunnen 3 - Axtesberg) vom 23.06.2017“ 

 30. Sitzung des Kreisausschusses  

Außensprechtag des Bezirks 

Schwaben 

 

Der nächste Außensprechtag des Be-

zirks Schwaben findet am 

 

Mittwoch, den 19. Juli 2017, von 9.30 – 

11.30 Uhr, im Landratsamt Augsburg, 

Außenstelle Schwabmünchen, Fug-

gerstr. 50, 86830 Schwabmünchen, Zi.-

Nr. 2 statt. 

Die Veranstaltung bietet Gelegenheit 

zur kostenlosen Beratung bei Fragen 

der Pflege und Eingliederungshilfe von 

behinderten Menschen. 

Eine Terminabsprache ist möglich unter 

Tel.-Nr. 0821/3101-216 oder E-Mail:  

Buergerberatung@bezirk-schwaben.de 

 

Augsburg, 29.11.2016 

_______________________________ 

 

8. Verordnung des Landkreises 

Augsburg zur Änderung der 

Verordnung über das Land-

schaftsschutzgebiet „Augs-

burg – Westliche Wälder“ vom 

19. Juni 2017  

 

I. Hinweis gemäß Art. 52 Abs. 7 

Satz 1 BayNatSchG: 

Eine Verletzung der Vorschrif-

ten des Art. 52 Abs. 1 bis 6 Bay-

NatSchG ist unbeachtlich, wenn 

sie nicht innerhalb eines Jahres 

nach der Bekanntmachung der 

Rechtsverordnung schriftlich 

unter Angabe der Tatsachen, 

die die Verletzung begründen 

sollen, bei der für den Erlass zu-

ständigen Behörde geltend ge-

macht wird. 

 

Der Maßstab der Karten kann 

durch den Ausdruck verzerrt 

werden.“ 

 

II. Siehe Anlage 1 

 

Augsburg, 19.06.2017 

_______________________________ 

 

15. Sitzung des Jugendhil-

feausschusses  

 

Die nächste Sitzung findet statt am 

 

Montag, den 10.07.2017 um 14:30 

Uhr im Landratsamt Augsburg, 

Großer Sitzungssaal 184, 1. Stock 

 

Tagesordnung: 

 

Öffentliche Sitzung: 

1. Soziale Gruppenarbeit für Förder-

schulkinder am Therapiezentrum 

Ziegelhof (Der Bunte Kreis) 

 

2. Aktuelle Informationen zur Versor-

gungssituation in den Kindertages-

stätten im Landkreis Augsburg 

 

3. Bildungslandkreis Augsburg; 

- Bericht aus der Arbeitsgemein-

schaft Bildung 

- Faktencheck - Bildung im Land-

kreis Augsburg, Schwerpunkt Mig-

ration 

 

4. Jugendkulturpreis 2017; 

- Änderung der Richtlinien zur 

Vergabe eines Jugendkulturprei-

ses  im Landkreis Augsburg 

- Festlegung eines Themas für den 

Jugendkulturpreis 2017 

 

5. Aktuelle Informationen zur Betreu-

ung von jungen Flüchtlingen 

in der Jugendhilfe 

 

6. Abwicklung des Jugendhilfehaus-

halts 2017 

 

7. Verschiedenes 

 

8. Wünsche und Anfragen 
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Augsburg, 28.06.2017 

_______________________________ 

 

Bekanntmachung über die 

Erteilung einer 

Baugenehmigung an  

 

Herrn 

Osman Erez 

Alpenstr. 35 

86343 Königsbrunn  

 

Das Landratsamt Augsburg, Untere 

Bauaufsichtsbehörde, hat mit Bescheid 

vom 29.06.2017 Az.Nr. 4-1496-2017-

BA folgende Baugenehmigung 

erlassen: 

 

1. Die Baugenehmigung zur 

Errichtung eines 

Einfamilienhauses mit 

Garage auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 511/34 der 

Gemarkung Königsbrunn 

entsprechend den mit dem 

Genehmigungsvermerk vom 

29.06.2017 versehenen 

Bauvorlagen wird erteilt. 

 

ABWEICHUNG ABSTANDSFLÄCHEN 

 

2. Von Art. 6 Abs. 5 Satz 1 

BayBO wird folgende 

Abweichung zugelassen: 

 

Die Tiefe der Abstandsfläche 

vor der nördlichen 

Außenwand 

des bestehenden und des 

neu geplanten 

Wohngebäudes mit einer 

Gesamtlänge von 22,36 m 

darf zum Grundstück Fl.Nr. 

511/35 der 

Gemarkung Königsbrunn 5,

05 bis 5,52 m statt der 

erforderlichen 5,975 m bis 

6,29 m betragen 

(Gesamtfläche der 

unterschrittenen Abstandes: 

19,33 m). 

  

BEFREIUNGEN VON 

FESTSETZUNGEN DES 

BEBAUUNGSPLANS 

 

3. Von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes Nr. 

7 der Stadt Königsbrunn 

werden folgende 

Befreiungen erteilt: 

 

3.1 Die Baugrenze darf im 

Süden mit dem 

Wohngebäude (12 m²) und 

mit der Terrasse 

(22 m²)  sowie im Osten mit 

der Terrasse (16 m²) und 

dem Balkon (9 m²) überbaut 

werden (Gesamtfläche der 

Baugrenzen - 

Überschreitung: 59 m²). 

 

3.2 Die Dachneigung des 

Wohnhauses darf 35° statt 

28° - 32° betragen. 

 

3.3 Die GFZ darf 0,53 statt 0,30 

betragen. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 

eines Monats nach seiner Bekannt-

gabe Klage erhoben werden bei dem 

  

Bayerischen Verwaltungsgericht 

Augsburg in 86152 Augsburg  

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43 

, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 

86152 Augsburg 

  

schriftlich, zur Niederschrift oder elektro-

nisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen1 Form. 

  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 

per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 

und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen! Nähere Informationen zur 

elektronischen Einlegung von 

Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 

Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(www.vgh.bayern.de). 

 

Kraft Bundesrechts wird in 

Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 

fällig. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten 

gegen die bauaufsichtliche Zulassung 

eines Vorhabens, hat keine 

aufschiebende Wirkung (§ 212 a BauGB 

-Baugesetzbuch-). 

Beim Landratsamt Augsburg kann 

jedoch nach § 80 Abs. 4 VwGO 

(Verwaltungsgerichtsordnung) die 

Aussetzung der sofortigen Vollziehung 

der Baugenehmigung oder beim 

Verwaltungsgericht Augsburg die 

Wiederherstellung der aufschiebenden 

Wirkung nach § 80 Abs. 5 VwGO 

beantragt werden. 

 

Hinweis zur Bekanntmachung 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 

dieser Bekanntmachung die Zustellung 

des obengenannten 

Baugenehmigungsbescheides an die 

betroffenen Nachbarn i. S. von Art. 66 

Abs. 1 S. 6 BayBO ersetzt wird; die 

Zustellung gilt mit dem Tag der 

Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 

Abs. 2 S. 6 BayBO). 

 

Die Akten des 

Baugenehmigungsverfahrens können 

zu den üblichen Geschäftszeiten beim 

Landratsamt Augsburg, 

Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg, 

eingesehen werden. 

 
Augsburg, 29.06.2017 

_______________________________ 

 

Vollzug der Wassergesetze; Be-

kanntmachung der Verordnung 

des Landratsamtes Augsburg 

über das Überschwemmungs-

gebiet an der Singold 

 

Verordnung des Landratsamtes Augs-

burg über das Überschwemmungsge-

biet an der Singold  auf dem Gebiet der 

Gemeinden Stadt Bobingen, Wehrin-

gen, Großaitingen, Stadt Schwabmün-

chen und Langerringen  im Landkreis 

Augsburg, Flusskilometer 6,475 bis 

Flusskilometer 34,710 vom 29.06.2017 

 

Das Landratsamt Augsburg erlässt auf 

Grund von § 76 Abs. 2 des Wasserhaus-

haltsgesetzes (WHG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 

(BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch 

Art. 122 Gesetz zum Abbau verzichtba-

rer Anordnungen der Schriftform im Ver-

waltungsrecht des Bundes vom 

29.03.2017 (BGBl. I S. 626) in Verbin-

dung mit Art. 46 Abs. 3, Art. 63 und Art. 

73 des Bayerischen Wassergesetzes 
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(BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl 

S. 66, ber. S. 130), zuletzt geändert 

durch Art. 9 a Abs. 12 des Gesetzes vom 

22. Dezember 2015 (GVBl S. 458) fol-

gende 

 

Verordnung 

 

§ 1 

 

Allgemeines, Zweck 

 

(1) In den Gemeinden Stadt 

Bobingen, Wehringen, 

Großaitingen, Stadt 

Schwabmünchen und 

Langerringen wird das in 

§ 2 näher beschriebene 

Überschwemmungsge-

biet festgesetzt. Für die-

ses Gebiet werden die 

folgenden Regelungen 

erlassen. 

 

(2) Die Festsetzung dient 

der Darstellung einer 

konkreten, von Natur aus 

bestehenden Hochwas-

sergefahr in dem be-

troffenen Bereich. Zu-

dem werden Bestimmun-

gen zur Vermeidung von 

Schäden und zum 

Schutz vor Hochwasser-

gefahren getroffen. 

 

§ 2 

 

Umfang des Überschwem-

mungsgebietes/ 

Kennzeichnung der Hoch-

wasser-Linie 

 

(1) Die Grenzen des Über-

schwemmungsgebiets 

ergeben sich aus den 

vom Landratsamt Augs-

burg ausgefertigten De-

tailkarten im Maßstab 

1:2.500 des Wasserwirt-

schaftsamtes Donau-

wörth vom 10.11.2016. 

Die genaue Grenze ver-

läuft auf der jeweils ge-

kennzeichneten Grund-

stücksgrenze oder, 

wenn die Grenze ein 

Grundstück schneidet, 

auf der dem Gewässer 

näheren Kante der ge-

kennzeichneten Linie. 

Die Flächen, die bei 

HQ100 überschwemmt 

werden, sind in den Plä-

nen blau schraffiert. 

 Der gesamte vom Land-

ratsamt Augsburg aus-

gefertigte Plansatz, be-

stehend aus 

- 1 Erläuterung vom 

10.11.2016 

- 2 Übersichtskarten 

Ü2 und Ü3  M  1 : 

25.000 vom 

10.11.2016 

- 16 Detailplänen K5 

bis K20  M 1 : 2.500 

vom 10.11.2016 

- 1 Heftung „Vorge-

hensweise bei der 

Ermittlung von 

Überschwem-

mungsgebieten“  

und einer „Darstellung 

der Rechtslage“ vom 

06.06.2017 sind Be-

standteil dieser Verord-

nung. 

Der Plansatz sowie die 

Darstellung der Rechts-

lage sind im Landrats-

amt Augsburg, den 

Stadtverwaltungen 

Bobingen und Schwab-

münchen, in der Verwal-

tungsgemeinschaft 

Großaitingen für die Ge-

meinde Großaitingen, in 

der Verwaltungsgemein-

schaft Langerrringen für 

die Gemeinde Langerrin-

gen sowie in der Ge-

meinde Wehringen nie-

dergelegt; sie können 

dort während der Dienst-

stunden eingesehen 

werden. 

 

(2) Veränderungen der 

Grenzen oder der Be-

zeichnungen der im 

Überschwemmungsge-

biet gelegenen Grund-

stücke berühren die fest-

gesetzten Grenzen des 

Überschwemmungsge-

biets nicht. 

 

§ 3 

 

Bauleitplanung, Errichten 

und Erweiterung baulicher 

Anlagen 

 

Für die Ausweisung von 

neuen Baugebieten und die 

Errichtung oder Erweiterung 

baulicher Anlagen gilt § 78 

Abs. 1 bis 3 WHG. 

 

§ 4 

 

Sonstige Vorhaben 

 

Für  sonstige  Vorhaben nach 

§ 78 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3 bis 7 

und Nr. 9 WHG gilt § 78 Abs. 

1 und 4 WHG. 

 

§ 5 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am 

Tage nach ihrer Bekanntma-

chung im Amtsblatt des Land-

kreises Augsburg in Kraft. 

 

Landratsamt Augsburg, den 

29.06.2017 

 

gez. 

Martin Sailer 

Landrat 

 

Anlagen: 

- 1 Erläuterung vom 

10.11.2016 

- 2 Übersichtskarten Ü2 und 

Ü3  M  1 : 25.000 vom 

10.11.2016 

- 16 Detailpläne K5 bis K20  M 

1 : 2.500 vom 10.11.2016 

- 1 Heftung „Vorgehensweise 

bei der Ermittlung von Über-

schwemmungsgebieten“  

- 1 „Darstellung der Rechts-

lage“ vom 06.06.2017 

 

Augsburg, 29.06.2017 

_______________________________ 

 

„Vollzug der Wassergesetze; 

Bekanntmachung der Verord-

nung des Landratsamtes Augs-

burg über das Wasserschutz-

gebiet in der Gemeinde Adels-

ried für die öffentliche Wasser-

versorgung der Gemeinde 
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Adelsried (Tiefbrunnen 3 - Ax-

tesberg) vom 23.06.2017“ 

 

Der Verordnungstext mit den dazugehö-

rigen Anlagen ist im Anhang dieses 

Amtsblattes abgedruckt.“  

 

Siehe Anlage 2 

 

Augsburg, 03.07.2017 

__________________________ 

 

30. Sitzung des Kreisausschus-

ses 

 

Die nächste Sitzung findet statt am 

 

Montag, den 10.07.2017 um 09:00 

Uhr im Landratsamt Augsburg, 

Großer Sitzungssaal 184, 1. Stock 

 

Tagesordnung: 

 

Öffentliche Sitzung: 

 

1. Regio Augsburg Wirtschaft GmbH,  

Tätigkeitsbericht durch den Ge-

schäftsführer  

Referent: Andreas Thiel 

 

2. Regio Augsburg Tourismus GmbH 

- Besetzung des Aufsichtsrates  

Änderung der Besetzung 

 

3. Beteiligungsbericht 2016 

 

4. Änderung in der Besetzung des Ju-

gendhilfeausschusses 

 

5. Änderung in der Besetzung von 

Ausschüssen auf Antrag der Kreis-

tagsfraktion Bündnis 90/Die Grü-

nen 

 

6. Verschiedenes 

 

7. Wünsche und Anfragen 

 

Augsburg, 04.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Sailer 

Landrat 



horn
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Landratsamt Augsburg 

52.14-6420/01-1 V 67 

 

 

Vollzug der Wassergesetze; 

Verordnung des Landratsamtes Augsburg über das Wasserschutzgebiet in der  

Gemarkung Adelsried im Landkreis Augsburg für die öffentliche Wasserversorgung 

der Gemeinde Adelsried (Tiefbrunnen 3 - Axtesberg) 

vom 23.06.2017 

 

Das Landratsamt Augsburg erlässt auf Grund der §§ 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und 52 des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 

(BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 122 des Gesetzes vom 29. 03. 2017 (BGBl. I S. 

626) in Verbindung mit Art. 31 Abs. 2 und Art. 63 des Bayerischen Wassergesetzes 

(BayWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.02.2010 (GVBI S. 66), zuletzt geän-

dert durch Art. 9a Abs. 12 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 458) folgende 

 

 

Verordnung 
 
 
 

§ 1 

Allgemeines 

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung der Gemeinde Adelsried wird in der Ge-

markung Adelsried das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für die-

ses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 7 erlassen. 

 

 

§ 2 

Schutzgebiet 

(1) Das Schutzgebiet besteht aus  

1 Fassungsbereich, 

1 engeren Schutzzone, 

1 weiteren Schutzzone. 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im An-

hang (Anlage 1) veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung 

ist der Lageplan Nr. 10_2810 (INGEO GmbH, Friedberg) vom 31.03.2016 im Maß-

stab 1: 5.000 maßgebend, der im Landratsamt Augsburg und in der Gemeinde Adels-

ried niedergelegt ist; er kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. 

Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten 

Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, 

auf der der Fassung näheren Kante der gekennzeichneten Linie. 
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(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 

Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 

(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engere Schutzzone und die wei-

tere Schutzzone sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich 

gemacht. 

 

§ 3 

Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 

(1) Es sind 

 in der weiteren  

Schutzzone 

in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund  

(ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 bis 5 zugelassenen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder Verände-

rungen der Erdoberfläche, 

auch wenn Grundwasser nicht 

aufgedeckt wird, vorzuneh-

men oder zu erweitern;  

insbesondere Fischteiche, 

Kies-, Sand- und Tongruben, 

Steinbrüche, Übertage-

Bergbau und Torfstiche 

nur zulässig zur Bodenbearbeitung  

im Rahmen der ordnungsgemäßen  

land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 

1.2 Wiederverfüllung von Erdauf-

schlüssen, Baugruben und 

Leitungsgräben sowie  

Geländeauffüllungen 

nur zulässig, 

- mit dem ursprünglichen Erdaus-

hub im Zuge von Baumaßnahmen  

und 

- sofern die Bodenauflage  

wiederhergestellt wird 

verboten 

1.3 Leitungen zu verlegen oder zu 

erneuern  

(ohne Nrn. 2.1, 3.7 und 6.12) 

zulässig verboten 

1.4 Durchführung von Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

1.5 Untertage-Bergbau, Tunnel-

bauten 

 

verboten 



[3] 

 

 in der weiteren  

Schutzzone 

in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 

2.1 Rohrleitungsanlagen zum  

Befördern von wassergefähr-

denden Stoffen zu errichten 

oder zu erweitern 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum 

Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen zu errichten 

oder zu erweitern 

nur zulässig entsprechend Anlage 

2, Ziffer 2 für Anlagen, wie sie im 

Rahmen von Haushalt und Land-

wirtschaft (max. 1 Jahresbedarf) 

üblich sind 

verboten 

2.3 Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen nach § 62 

WHG außerhalb von Anlagen 

nach Nr. 2.2  

(siehe Anlage 2, Ziffer 3) 

nur zulässig für die kurzfristige (we-

nige Tage) Lagerung von Stoffen 

bis Wassergefährdungsklasse 2 in 

dafür geeigneten, dichten Trans-

portbehältern bis zu je 50 Liter 

verboten 

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze 

und bergbauliche Rückstände 

abzulagern (Die Behandlung 

und Lagerung von Abfällen 

fällt unter Nr. 2.2 und Nr. 2.3) 

verboten 

2.5 Genehmigungspflichtiger Um-

gang mit radioaktiven Stoffen 

im Sinne des Atomgesetzes 

und der Strahlenschutzver-

ordnung 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungsanla-

gen zu errichten oder zu er-

weitern einschließlich Klein-

kläranlagen 

nur Kleinkläranlagen mit biologi-

scher Reinigungsstufe für beste-

hende bauliche Anlagen zulässig, 

wenn die Dichtheit und Standsi-

cherheit durch geeignete Konzepti-

on, Bauausführung und Bauabnah-

me sichergestellt ist 

verboten 

3.2 Regen- oder Mischwasserent-

lastungsbauwerke zu errich-

ten oder zu erweitern 

verboten 

3.3 Trockenaborte nur zulässig, wenn diese nur vo-

rübergehend aufgestellt werden und 

mit dichtem Behälter ausgestattet 

sind 

verboten 
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 in der weiteren  

Schutzzone 

in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

3.4 Ausbringen von Abwasser verboten,  

ausgenommen gereinigtes Abwas-

ser aus dem Ablauf von Kleinkläran-

lagen zusammen mit Gülle oder 

Jauche zur landwirtschaftlichen 

Verwertung 

verboten 

3.5 Anlagen zur Versickerung von 

Abwasser oder Einleitung 

oder Versickerung von Kühl-

wasser oder Wasser aus 

Wärmepumpen in das 

Grundwasser zu errichten 

oder zu erweitern 

verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung des 

von Dachflächen abfließenden 

Wassers zu errichten oder zu 

erweitern  

(auf die Erlaubnispflichtigkeit 

nach § 8 Abs. 1 WHG i.V.m. § 1 

NWFreiV wird hingewiesen) 

- nur zulässig bei ausreichender 

Reinigung durch flächenhafte 

Versickerung über den bewach-

senen Oberboden oder gleichwer-

tige Filteranlagen1 

- verboten für Niederschlagswasser 

von Gebäuden auf gewerblich 

genutzten Grundstücken 

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und zuge-

hörige Anlagen zu errichten 

oder zu erweitern 

 

nur zulässig zum Ableiten von Ab-

wasser, wenn die Dichtheit der 

Entwässerungsanlagen vor Inbe-

triebnahme durch Druckprobe 

nachgewiesen und wiederkehrend 

alle 5 Jahre durch Sichtprüfung und 

alle 10 Jahre durch Druckprobe 

oder anderes gleichwertiges Verfah-

ren überprüft wird  

(Durchleiten von außerhalb des 

Wasserschutzgebiets gesammeltem 

Abwasser verboten) 

 

 

 

 

verboten 

                                                
1 siehe Merkblatt DWA-M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" 
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 in der weiteren  

Schutzzone 

in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten,  

sonstigen Handlungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige 

Verkehrsflächen zu errichten 

oder zu erweitern 

 

- nur zulässig für klassifizierte Stra-

ßen, wenn die "Richtlinien für bau-

technische Maßnahmen an Straßen 

in Wasserschutzgebieten (RiSt-

Wag)“ in der jeweils geltenden Fas-

sung beachtet werden  

und 

- wie in Zone II 

nur zulässig 

- für öffentliche 

Feld- und Wald-

wege,  

beschränkt-

öffentliche  

Wege, Eigentü-

merwege sowie 

Privatwege und 

- bei breitflächi-

gem Versickern 

des abfließenden 

Wassers 

4.2 Eisenbahnanlagen zu  

errichten oder zu erweitern 
verboten 

4.3 wassergefährdende aus-

waschbare oder auslaugbare 

Materialien (z. B. Schlacke, 

Teer, Imprägniermittel u. ä.) 

zum Straßen-, Wege-, Eisen-

bahn- oder Wasserbau zu 

verwenden 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen,  

Baustofflager zu errichten 

oder zu erweitern 

zulässig verboten 

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzu-

richten oder zu erweitern; 

Camping aller Art 

nur zulässig mit Abwasserentsor-

gung über eine dichte Sammelent-

wässerung unter Beachtung von  

Nr. 3.7 

verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten 

oder zu erweitern 

- nur zulässig mit Abwasserentsor-

gung über eine dichte Sammel-

entwässerung unter Beachtung 

von Nr. 3.7 

- verboten für Tontaubenschießan-

lagen und Motorsportanlagen 

verboten 
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 in der weiteren  

Schutzzone 

in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

4.7 Großveranstaltungen durch-

zuführen 

- nur zulässig mit ordnungsgemäßer 

Abwasserentsorgung und ausrei-

chenden, befestigten Parkplätzen 

(wie z.B. bei Sportanlagen) 

- verboten für Geländemotorsport 

verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder 

zu erweitern 
verboten 

4.9 Flugplätze einschl. Sicher-

heitsflächen, Notabwurfplät-

ze, militärische Anlagen und 

Übungsplätze zu errichten 

oder zu erweitern 

verboten 

4.10 Militärische Übungen  

durchzuführen 
nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen zulässig 

4.11 Kleingartenanlagen zu er-

richten oder zu erweitern 
verboten 

4.12 Anwendung von Pflanzen-

schutzmitteln auf Freiland-

flächen, die nicht land-, 

forstwirtschaftlich oder gärt-

nerisch genutzt werden (z.B. 

Verkehrswege, Rasenflä-

chen, Friedhöfe, Sportanla-

gen) 

verboten 

4.13 Düngen mit Stickstoff-

düngern 

nur zulässig bei standort- und  

bedarfsgerechter Düngung 

nur standort- und 

bedarfsgerechte 

Düngung mit 

Mineraldünger 

zulässig 
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 in der weiteren  

Schutzzone 

in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

5. bei baulichen Anlagen 

5.1 bauliche Anlagen zu errich-

ten oder zu erweitern 

nur zulässig, 

- wenn kein häusliches oder ge-

werbliches Abwasser anfällt oder 

in eine dichte Sammelentwässe-

rung eingeleitet wird unter  

Beachtung von Nr. 3.7  

und 

- wenn die Gründungssohle min-

destens 2 m über dem höchsten 

Grundwasserstand liegt 

und 

- wenn die Schutzfunktion der 

Grundwasserüberdeckung im We-

sentlichen erhalten bleibt 

verboten 

5.2 Ausweisung neuer  

Baugebiete 
verboten 

5.3 Anlagen zum Lagern und  

Abfüllen von Jauche, Gülle, 

Silagesickersaft zu errichten2 

nur zulässig mit Leckageerkennung 

oder gleichwertiger Kontrollmög-

lichkeit der gesamten Anlage ein-

schließlich Zuleitungen 

verboten 

5.4 Stallungen zu errichten2 verboten 

5.5 ortsfeste Anlagen zur  

Gärfutterbereitung  

zu errichten2 

 

nur zulässig mit Auffangbehälter für 

Silagesickersaft 

verboten 

                                                
2 Es wird auf den Anhang 5 „Besondere Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, 
Gülle, Festmist, Silagesickersäften (JGS-Anlagen)“ der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung – VAwS) in der jeweils geltenden Fassung 
hingewiesen, der nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung (u.a. Leckageerkennung) enthält. Arbeitsblät-
ter mit Musterplänen sind bei der ALB Bayern e.V. erhältlich (Arbeitsblatt Nr. 10.15.04 „Lagerung von Flüssig-
mist“, Nr. 10.15.07 „Lagerung von Festmist“, Nr. 10.09.01 „Flachsilos und Sickersaftableitung“). 
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 in der weiteren  

Schutzzone 

in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen  

Flächennutzungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 

Festmist, Gärsubstrat aus 

Biogasanlagen und  

Festmistkompost 

zulässig wie bei Nr. 6.2 verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen orga-

nischen und mineralischen 

Stickstoffdüngern (ohne 6.3) 

nur zulässig, wenn die Stickstoff-

düngung in zeit- und bedarfsgerech-

ten Gaben erfolgt, insbesondere 

nicht  

- auf abgeernteten Flächen ohne 

unmittelbar folgenden Zwischen- 

oder Hauptfruchtanbau, 

- auf Grünland vom 15.11. bis 

15.02. (ausgenommen Festmist 

in Zone III) 

- auf Ackerland vom 01.11. bis 

15.02. (ausgenommen Festmist 

in Zone III) 

- auf Brachland 

verboten 

6.3 Ausbringen oder Lagern von 

Klärschlamm, klärschlamm-

haltigen Düngemitteln, Fä-

kalschlamm oder Gärsub-

strat bzw. Kompost aus zent-

ralen Bioabfallanlagen 

verboten 

6.4 entfällt entfällt 

6.5 Lagern von Festmist,  

Sekundärrohstoffdünger 

oder Mineraldünger auf un-

befestigten Flächen 

verboten, ausgenommen Kalkdün-

ger; Mineraldünger und Schwarz-

kalk nur zulässig, sofern gegen 

Niederschlag dicht abgedeckt 

verboten 

6.6 Gärfutterlagerung außerhalb 

von ortsfesten Anlagen 

nur zulässig in allseitig dichten Foli-

ensilos bei Siliergut ohne Gärsaft-

erwartung sowie Ballensilage 

verboten 

6.7 Beweidung, Freiland-,  

Koppel- und Pferchtierhal-

tung, Reitwege 

nur zulässig auf Grünland ohne  

flächige Verletzung der Grasnarbe 

(siehe Anlage 2, Ziffer 4) oder für 

bestehende Nutzungen, die unmit-

telbar an vorhandene Stallungen 

gebunden sind 

verboten 
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 in der weiteren  

Schutzzone 

in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

6.8 Wildfutterplätze und  

Wildgatter zu errichten 
zulässig verboten 

6.9 Anwendung von Pflanzen-

schutzmitteln aus Luftfahr-

zeugen oder zur Boden-

entseuchung 

verboten 

6.10 Beregnung landwirtschaftlich 

oder gärtnerisch genutzter 

Flächen 

nur zulässig nach Maßgabe der 

Beregnungsberatung oder bis zu 

einer Bodenfeuchte von 70 % der 

nutzbaren Feldkapazität 

verboten 

6.11 besondere Nutzungen im 

Sinne von Anlage 2, Ziffer 5 

neu anzulegen oder zu er-

weitern 

verboten 

6.12 landwirtschaftliche Dräne 

und zugehörige Vorflutgrä-

ben anzulegen oder zu än-

dern 

nur zulässig für Instandsetzungs-  

und Pflegemaßnahmen 

6.13 Rodung, Kahlschlag größer 

als 5.000 m² oder eine in der 

Wirkung gleichkommende 

Maßnahme  

(siehe Anlage 2, Ziffer 6) 

nicht zulässig 

(ausgenommen bei Kalamitäten) 

6.14 Nasskonservierung von 

Rundholz 
verboten 

(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter Abs. 1 Nr. 1 bis 6 aufgeführ-

te Handlungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen 

der Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen 

Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder die von ihm Be-

auftragten. 

(3) Die Verbote und Beschränkungen der Absätze 1 und 2 gelten hinsichtlich der Num-

mern 1.4, 3.6 und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und  

-ableitung des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verord-

nung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 
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§ 4 

Befreiungen 

(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten des § 3 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 

und 3 WHG. 

(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und 

Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Augsburg vom Grundstückseigentümer 

verlangen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der 

Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung, erfordert. 

§ 5 

Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutz-

gebietes haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erwei-

terung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsam-

tes Augsburg zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet 

sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach den § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96-98 WHG 

und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

§ 6 

Kennzeichnung des Schutzgebietes 

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 

haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch 

Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

§ 7 

Kontrollmaßnahmen 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutz-

gebietes haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Dünge-

mitteln und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Augsburg 

und durch Personal des Wasserversorgungsunternehmens zur Kontrolle der Einhal-

tung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die 

hierzu notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet 

durch Beauftragte des Landratsamtes Augsburg und durch Personal des Wasserver-

sorgungsunternehmens zu dulden. 

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der 

öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der 

von ihm Beauftragten, zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß  

§ 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasser-

anlagen (Eigenüberwachungsverordnung -EÜV-) in der jeweils gültigen Fassung zu 

gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen 

und Prüfungen zu ermöglichen. 
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§ 8 

Entschädigung und Ausgleich 

(1) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende Anord-

nung das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine 

Befreiung nach § 4 oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden 

kann, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96-98 WHG 

und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

(2) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende Anord-

nung erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirt-

schaftliche Nutzung einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb 

land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch 

verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich nach Art. 32 

i.V.m. Art. 57 BayWG zu leisten. 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs. 2 WHG und Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße 

bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 zuwiderhandelt, 

2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Be-

freiung verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen, 

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet. 

§ 10 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 

Augsburg in Kraft. 

 

 

Augsburg, den 23.06.2017 

Landratsamt Augsburg 

 

 

 

Martin Sailer 

Landrat 

 

 

 

Anlagen: 

Anlage 1 (Lageplan Wasserschutzgebiet Tiefbrunnen 3 Axtesberg, Gemeinde Adelsried;  

Nr. 10_2810 vom 31.03.2016, M = 1 : 5.000) 

Anlage 2 (Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 6)



 

 

Anlage 1

 

zur Verordnung des Landratsamtes Augsburg vom 23.06.2017 über das Wasserschutzgebiet in 

der Gemarkung Adelsried für die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Adelsried (Tief-

brunnen 3 - Axtesberg) 

  

 

 

 

 

Lageplan Wasserschutzgebiet Tiefbrunnen 3 Axtesberg, Gemeinde Adelsried;  

Nr. 10_2810 vom 31.03.2016  

(M = 1 : 5.000) 

 



 

 

Anlage 2 

zur Verordnung des Landratsamtes Augsburg vom 23.06.2017 über das Wasserschutzgebiet in 

der Gemarkung Adelsried für die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Adelsried (Tief-

brunnen 3 - Axtesberg) 

  

 

Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 6 

 

 

 

1.  Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 

Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushalts-

gesetz über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (Verwal-

tungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS)“ zu beachten. 

 

 

2.  Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 

Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen nicht zulässig. 

In der weiteren Schutzzone sind nur zulässig: 

1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C, die in einem Auffangraum aufgestellt 

sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet 

sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene Volumen wasserge-

fährdender Stoffe aufnehmen können, 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B, die doppelwandig ausgeführt und mit 

einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. 

Die Prüfpflicht richtet sich nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-

den Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung - VAwS) in der jeweils geltenden Fassung. 

Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder Wertstoff-

höfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen Abho-

lung (z.B. Mülltonnen) werden keine besonderen Anforderungen gestellt. 

 

 

3.  Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 

- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der Nr. 4.12, 4.13, 

6.1, 6.2, 6.5 und 6.6, 

- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 

- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 

- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 

- Kompostierung im eigenen Garten. 

Entsprechend VAwS werden an Abfüllplätze von Heizölverbraucheranlagen über die betrieblichen 

Anforderungen hinaus keine Anforderungen gestellt. 

 

  

 



 

 

4. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rinder-

weide unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwe-

gen, Viehtränken etc.) überschritten wird. 

 

 

5. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische  

Nutzungen (zu Nr. 6.11): 

- Weinbau 

- Hopfenanbau 

- Tabakanbau 

- Gemüseanbau 

- Zierpflanzenanbau 

- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im 

Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der An-

baufläche. 

 

 

6. Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen (zu Nr. 6.13) 

Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem oder in 

wenigen kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass bereits eine ausrei-

chende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher durch die Hiebsmaßnahme auf der 

Fläche Freilandbedingungen (Klima) entstehen. 

Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur noch verein-

zelt Bäume stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflächenbedingungen entste-

hen. 

Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer Hiebe 

durchführen, die in der Summe zu den o.g. Freiflächenbedingungen führen. 

Dagegen sind Hiebsmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrennten Teil-

flächen zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der Summe 

überschreiten. 

Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall zu 

verstehen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und daher u.U. 

nur durch Kahlschlag möglich ist. 
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